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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit habe ich als Dissertation im Insti tut für 
Völkerrecht der Universität Bonn und während eines Stipendienjahres 
in der Bibliothek der Vereinten Nationen in Genf geschrieben und 
später in der Bibliothek des Friedenspalastes im Haag überarbeitet. 

Herrn Professor  Dr. U. Scheuner, der diese Arbeit angeregt und in 
liebenswürdiger Weise unterstützt hat, b in ich zu großem Dank ver-
pflichtet. 

Hilden, den 13. Dezember 1966 

Karl  Matthias  Meessen 
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Einleitung 

In den Pariser Vorortsverträgen,  den Friedensverträgen, die den 
Ersten Weltkrieg beendeten, finden sich viele und ausführliche Options-
klauseln. Die Bewohner der abgetretenen Gebiete und die Bewohner 
der neuen Staaten erhielten in der Regel das Recht, für eine andere 
Staatsangehörigkeit zu optieren. Die Auslegung mancher Vorschrift 
war auch in der weiteren Öffentlichkeit  leidenschaftlich umstritten. Die 
wissenschaftliche Literatur jener Jahre zum Optionsrecht ist umfang-
reich. Vor allem sei an das grundlegende, zweibändige Werk von Kunz 
„Die völkerrechtliche Option" erinnert. 

Das Optionsrecht gehört nicht zu den Themen, die die Wissenschaft 
der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg besonders beschäftigt haben. Ist 
das geringere Interesse der Wissenschaft Ausdruck einer verminderten 
Bedeutung des Optionsrechts in der Gegenwart? 

A n Anlaß für eine Optionsklausel fehlt es heute und in der nahen 
Zukunft nicht. Denn einige Gebietsveränderungen der Nachkriegszeit 
sind nur faktischer Natur, d. h. sie werden von einem oder mehreren 
beteiligten Staaten nicht anerkannt. Wo auch immer sich die Rechtslage 
den tatsächlichen Gegebenheiten anpassen sollte, kann der betroffenen 
Bevölkerung noch ein Optionsrecht gewährt werden. Auch früher  lag ja 
gelegentlich zwischen tatsächlicher Inbesitznahme und vertraglicher 
Abtretung mit Optionsklausel ein längerer Zeitraum (Straßburg 1681 bis 
1697; Bosnien und Herzogowina 1878 bis 1909). Faktische Gebietsver-
änderungen der Nachkriegszeit: 

— Gebiete östlich der Oder-Neiße-Linie im Verhältnis der Bundes-
republik Deutschland zu Polen und der Sowjetunion 

— von Indien angegliederte portugiesische Besitzungen 

— Bundesrepublik Deutschland — Deutsche Demokratische Republik 

— Republik (Süd-)Korea — Demokratische Volksrepublik (Nord-)Korea 

— Republik (Süd-)Vietnam — Demokratische Republik (Nord-)Vietnam 

— Republik China — Volksrepublik China 

— Palästina — Israel 

— Vereinigte Arabische Republik — Syrien 
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Außerdem gibt es zwischen folgenden Ländern offene  oder verbor-
gene Gebietsstreitigkeiten, deren Lösung zuweilen in einer Veränderung 
der gegenwärtigen Grenzen liegen könnte: 
— Spanien — Großbritannien (Gibraltar) 
— Ungarn — Rumänien (Nordsiebenbürgen) 
— Rumänien — Sowjetunion (Bessarabien, Nordbukowina) 
— Jemen — Saudiarabien (Grenzgebiete) 
— Pakistan — Indien (Kaschmir) 
— Pakistan — Afghanistan (Nord-West-Provinz) 
— Thailand — Kambodscha (Battambang) 
— Indonesien — Malaysia (Nord-Borneo) 
— Indonesien — Portugal (Ost-Timor) 
— Volksrepublik China — Großbritannien (Hong Kong) 
— Volksrepublik China — Indien (Nord-Kaschmir, Nord-Ost-Grenz-

provinz) 
— Volksrepublik China — Portugal (Macao) 
— Volksrepublik China — Sowjetunion (Grenzgebiete) 
— Japan — Sowjetunion (Kunasiri, Shikotan) 
— Marokko — Algerien (Grenzgebiete) 
— Marokko — Mauretanien (Mauretanien) 
— Marokko — Spanien (Ifni, Rio de Oro) 
— Somalia — Äthiopien (Grenzgebiete) 
— Somalia — Kenya (Grenzgebiete) 
— Somalia — Frankreich (Französisch Somaliland) 
— Äthiopien — Frankreich (Französisch Somaliland) 
— Guatemala — Großbritannien (Britisch Honduras) 
— Equador — Peru (Nordperu) 
— Venezuela — Guayana (Grenzgebiete) 

Hinzu kommen die Gebiete, die heute noch in einem kolonialen Ab-
hängigkeitsverhältnis stehen. 

Da Gebietsveränderung, Staatsangehörigkeitswechsel und Options-
klausel zusammenhängen, kann das Schweigen der Wissenschaft nicht 
mit der Begründung gerechtfertigt  werden, das Optionsrecht habe keine 
Zukunft. 

Aber auch in den 20 Jahren, die seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges 
vergangen sind, haben Gewähren und Nichtgewähren des Optionsrechts 
eine erhebliche Bedeutung erlangt. Einige hundert Mil l ionen Menschen 
haben heute eine andere Staatsangehörigkeit als 1945. Im Ersten Teil 
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der Arbeit wurden die Staatensukzessionen der Nachkriegszeit, die 
einen Wechsel der Staatsangehörigkeit nach sich zogen, daraufhin unter-
sucht, ob den Betroffenen  in einem völkerrechtlichen Vertrag oder 
wenigstens auf der Ebene des Landesrechts ein Optionsrecht eingeräumt 
wurde. 

Als Staatsangehörigkeitswechsel wurde nur die Verleihung und der 
Entzug einer Staatsangehörigkeit angesehen, der von beiden beteiligten 
Staaten anerkannt wurde. Damit schieden die oben aufgezählten Fälle 
faktischer Gebietsveränderungen aus. Diese Abgrenzung mag angesichts 
der großen politischen Bedeutung gerade dieser „Staatensukzessionen" 
bedauert werden, sie war von dem rechtswissenschaftlichen Zweck der 
Untersuchung her geboten. Optionsverträge konnten ohnehin nicht ab-
geschlossen werden, da sie die — per definitionem fehlende — gegen-
seitige Anerkennung der Gebietsveränderung herbeigeführt  hätten. 
Aber auch die landesrechtlichen Normen, die gewisse Funktionen des 
Optionsrechts ersetzen, lassen sich nicht verallgemeinern. Man käme 
nur zu antagonistischen Lösungen, wenn man feststellte, daß die Be-
wohner von Goa, wenn sie nicht ein kurzfristiges  Ausschlagungsrecht 
genutzt haben, nach indischem Recht Inder und nach portugiesischem 
Recht nach wie vor Portugiesen sind. Wie soll man die Ausreisebestim-
mungen der DDR einer optionsrechtlichen Betrachtung zugrundelegen? 
Im Bereich der faktischen Gebietsveränderungen geht es primär um 
Legalität und Legit imität der Veränderung der Herrschaft.  Das Options-
recht ist ein Folgeproblem. Mi t der Feststellung, daß die primäre Frage 
nicht gelöst ist — eine vollständige Friedensordnung fehlt noch —, kann 
weder etwas für noch gegen die Verbreitung des Optionsrechts geschlos-
sen werden. 

Die Betrachtung der jüngsten Vergangenheit beginnt mi t dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs. Das Ende eines großen Krieges war in der Ge-
schichte nicht selten der Beginn einer neuen Epoche. Bewußt wurde 
daher die Entwicklung des Optionsrechts während des Zweiten Welt-
kriegs beiseite gelassen. Außerdem liefern Kriegszeiten nur schlechtes 
Material für die Gestaltung eines Instituts des Friedensvölkerrechts. Das 
Bild, das man vom Optionsrecht gewinnt, würde verzerrt werden, wenn 
man das Umsiedlungsprogramm des Dri t ten Reichs optionsrechtlich ein-
ordnen wollte. 

Das letzte Kapitel des Ersten Teils geht über die staatsangehörigkeits-
rechtliche Untersuchung der Gebietsveränderungen hinaus. Es werden 
Fälle dargestellt, in denen eine Optionsklausel, die nicht mit einer terr i-
torialen Veränderung zusammenhängt, Inhalt eines völkerrechtlichen 
Vertrages war. Hieran soll gezeigt werden, für welche anderen Zwecke 
das Optionsrecht nutzbar gemacht werden kann. 
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